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Berlin, den 4. Jan u ar 1957

R egierung der 
D eutschen D em okratischen Republik 

M inisterium  der Finanzen 
H auptabteilung S teuern

N icht zu veröffentlichen!

Betriebsprüfungsnachrichten N r. 16/

Erfolge in der Zusam m enarbeit m it den 
W erktätigen in den privaten  Betrieben

W ir weisen erneut darauf hin, daß die Zusam m enarbeit 
der B etriebsprüfung m it den W erktätigen  in den p ri
vaten  Betrieben nach wie vor eine der vordringlichsten 
A ufgaben darste llt. Die Abteilungen Finanzen müssen 
laufend diese Zusam m enarbeit verbessern und sich be
mühen, den K reis der W erktätigen, die bei der Durch
führung  der B etriebsprüfung Hinweise und A uskünfte 
erteilen, zu vergrößern.
Entscheidend is t n icht nu r der in E inzelfällen d irekt 
m eßbare E rfolg  (Festste llung  von M ehrsteuern auf 
Grund von Hinweisen der W erk tätigen). Sehr wichtig 
is t vielmehr, daß auch auf diesem W ege eine feste Ver
bindung zwischen den W erktätigen in den privaten  Be
trieben und den M itarbeitern der örtlichen S taatsorgane 
hergestellt wird. E ine solche V erbindung w ird u. a. da
zu beitragen, daß die p rivaten  U nternehm er bereits von 
sich aus die gesetzlichen V orschriften genauer beachten. 
E s zeig t sich immer, daß durch Hinweise der W erk
tä tigen  beachtliche E rfolge erzielt werden können. Der 
R a t des Bezirks Suhl h a t uns eine Reihe von Beispie
len bekanntgegeben, die beweisen, daß es in e rste r Linie 
darau f ankom mt, zwischen den B etriebsprüfern und den 
W erktätigen  einen guten K ontakt herzustellen bzw. die 
Zusam m enarbeit m it den örtlichen Organen der S taa ts
m acht und den G ew erkschaften herbeizuführen. Dann 
werden die Erfolge auch nicht ausbleiben.
a )  E in Industriebetrieb h a tte  fü r  R eparaturarbeiten  

am  Botriebsgebäude zwei Rechnungen einer B au
firm a von zusam m en 1900,— DM gebucht. Bei der 
Betriebsbesichtigung wurde dem B etriebsprüfer klar, 
daß die ausgeführten  A rbeiten keinesfalls Aufwen
dungen in Höhe von 1900,— DM veru rsach t haben 
konnten. Durch A ussprache m it den W erktätigen 
ergab sich, daß die in Rechnung gestellten A rbei
ten  zum größten  Teil fü r den Bau einer privaten  
G arage des U nternehm ers geleistet w orden sind.

Durch w eitere Hinweise der W erk tätigen  w urden in 
diesem P rüfungsfall zusätzlich die folgenden F est
stellungen getroffen:
In  einer verschlossenen Scheune w aren M aterialien 
untergebracht, die zum Jahresschluß nicht bestands
m äßig  e rfaß t waren.
D er U nternehm er h a tte  die zum privaten  V erbrauch 
entnommenen Brennstoffe als Kosten buchen lassen.

A rbeiter des Betriebes w aren zu r E rntehilfe in  der 
p rivaten  L andw irtschaft des U nternehm ers einge
se tz t worden. Der Lohn dieser A rbeiter wurde als 
Kosten des gewerblichen Betriebes geltend gem acht. 
N ach der Buchführung haben die beiden Gesell
schafter die Leipziger Messe besucht. Tatsächlich 
h a t aber nu r ein G esellschafter m it seiner E hefrau  
eine entsprechende Reise unternom m en.

Die B etriebsprüfung ergab M ehrausgaben in  Höhe von 
rund 24 000,— DM, davon konnten 20 000,— DM aus
schließlich au f Grund der Hinweise der W erktätigen 
festgeste llt werden.

Durch A ussprache m it den W erktätigen  eines privaten  
Betriebes w urde festgestellt, daß  die E hefrau  des Be
triebsinhabers M aschinen, die ih r selbst gehörten, an 
einen anderen Betrieb verpachtet hat. Die E innahm en 
aus dieser V erm ietung sind in der Jah reserk lä rung  seit 
1940 nicht angegeben worden. A uf Grund des Hinweises 
der W erk tätigen  konnte ein M ehrergebnis von rund 
6000,—  DM erzielt werden.

In  der S tad t Zwickau h a t diese Zusam m enarbeit be
reits gute Erfolge gebracht.
E in Spirituosen-H erstellungsbetrieb w urde auf Grund 
der N ichteinhaltung der hygienischen Bestim m ungen 
geschlossen. Die Kollegen, die m it der gesundheitspoli
zeilichen Überwachung betreu t waren, haben u. a. fest
gestellt, daß  um fangreiche Bestände n icht ordnungs
gem äß gelagert und offensichtlich in m ehr oder m inder 
leicht zugänglichen V erstecken un tergebrach t waren. 
Diese Beobachtungen w urden unverzüglich der A btei
lung F inanzen m itgeteilt.

2. Der R a t des Bezirkes H alle/Saale te ilte uns m it: 
Bei der P rü fung  eines größeren Industrieunternehm ens 
(M etallverarbeitung) w urden nach Hinweisen des BGL- 
Vorsitzenden in der vorbereitenden Besprechung und 
ausführlichen Diskussionen m it einem größeren Kreis 
der W erktätigen des Betriebes bei Beginn der P rü fung  
T atbestände bekannt, die bei einer „Buchprüfung“ nicht 
zu erkennen gewesen w ären. Die Feststellungen bewei
sen, daß die Anwendung der fortschrittlichen P rü 
fungsm ethoden unerläßlich ist. Durch die Hinweise der 
W erk tätigen  ergaben sich gewinnerhöhende Berich
tigungen in Höhe von 37 287,— DM.

9. In  der V orbesprechung m it dem BGL-Vorsitzenden 
und einem A rbeiter w urden u. a. auch die P riv a ten t
nahm en des Pfl. e rläu tert. Die Meinung der Kollegen 
w ar dahingehend, daß die e rk lärten  P rivatentnahm en 
fü r  den vom Pfl. geführten  Lebenswandel n icht aus
reichend sein können.
Den P rü fern  w urde som it der Hinweis gegeben, daß 
noch zusätzliche Finanzierungsquellen fü r  die private 
Sphäre vorhanden sein müssen. N ach eingehender P rü 
fung der Kostenbelege w urde festgestellt, daß fingierte 
W erkzeugeinkäufe durch die F irm a geltend gem acht 
wurden. Es wurden B lankoquittungen ausgestellt, in die 
nachträglich  ein höherer B etrag  eingesetzt wurde.
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